
GEMEINDE MOEHLIN 2009
Abteilung Bau und Umwelt Normblatt 2a 

Strassenabschlüsse 

Besondere Auflagen für den Bauherrn / Unternehmer 

1. Die Tiefbauarbeiten sind durch ausgewiesene Tiefbaufirmen ausführen zu lassen. 

2. Der Baubeginn und das Ende der Arbeiten sind vom Unternehmer mindestens 1 Tag 
zum voraus der Abteilung Bau und Umwelt Möhlin, Sektion Planung / Bau, schriftlich 
oder telefonisch zu melden (061 855 33 75). 

3. Der öffentliche Verkehr darf weder bei der Erstellung der Anlagen noch bei sonstigen 
Aufgrabungen erheblich behindert oder gefährdet werden. 

Technische Vorschriften 

1. Die Ausführung von Strassenabschlüssen hat fachgerecht zu erfolgen, gemäss ATB 
Norm I 50 und beiliegendem Normblatt 2b der Gemeinde Möhlin. 

2. Für das Versetzen von Randabschlüssen ist Beton B 35/25, Korngrösse 0-16mm, 
zu verwenden. 

3. Die untere Schicht des Betons ist vor dem Versetzen der Randabschlüsse durch 
Stampfen zu verdichten. Die seitliche Betoneinfassung ist ebenfalls zu stampfen und 
mit der Kelle abzuglätten. 

4. Die Sohle der Einbetonierungsprofile muss mindestens 5 cm unter O.K. fertiger 
Planie liegen. (Der theoretische Betonbedarf ist entsprechend anzupassen.) 

5. Der Fugenverguss mit Zementmörtel bei Wasser- und Bundsteinabschlüssen ist 
gleichentags wie das Versetzen auszuführen. 

6. Je nach Witterung ist der Beton durch Feuchthalten, Abdecken usw. zu schützen. 

7. In Randabschlüssen sind Dilatationsfugen zu erstellen. Deren Abstand soll in 
Geraden und Bögen mit grossen Radien 12m – max. 15m, in Bögen mit kleinen 
Radien (R< 15m) 4m – 6m betragen. Diese Fugen müssen 1,5cm breit sein 
(Styropor-Einlage, durchgehend auch im Fundament). 

Telephonnummern: 

Abteilung Bau und Umwelt    Leiter Bauaufsicht Tel: 061-855 33 75 

Leiter Tiefbau Tel: 061-855 33 76 
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